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FELIX BURCKHARDT

DER BASLER MÜNZPROZESS VON 1474/75
(Tafel VI)

Der Münzskandal und Münzprozeß in Basel um die Jahreswende 1474/75 und m
den ersten Monaten des Jahres 1475 fällt in die für Basel und das gesamte
oberrheinische Gebiet gefahrdrohende Zeit des Auftaktes zu den Burgunderkriegen, und
es ist zu seinem vollen Verständnis nötig, den geschichtlichen Hintergrund zu
skizzieren.

Wir müssen zurückgreifen auf den unseligen Vertrag von Saint-Omer vom 9. Mai
1469, durch den der tief verschuldete und mit den Eidgenossen verfeindete Herzog
Sigmund von Tirol seine Vorlande, d. h. die Landvogtei im Oberelsaß, die Grafschaft
Pfirt (also den größten Teil des Sundgaus), die Stadt Breisach, den südlichen Schwarzwald

und die vier Waldstädte am Rhein (Rheinfelden, Säckingen, Laufenburg und

Waldshut) an Herzog Karl den Kühnen von Burgund für 50 000 Gulden
verpfändete. Die Rechte und Freiheiten der verpfändeten Gebiete wurden vorbehalten.

Gleichzeitig schlössen die beiden Fürsten ein förmliches Bündnis ab, wodurch Karl
seinem Vertragspartner seinen Schutz gegen jedermann, besonders aber gegen die

Eidgenossen, zusagte.
Aber sowohl Sigmund wie Karl sollten über die erhofften Vorteile des

Pfandvertrages und des Bündnisses enttäuscht werden. Die burgundische Waffenhilfe
gegen die Eidgenossen blieb aus, und der Besitz der verpfändeten Gebiete ruhte, wie
sich wenige Jahre später zeigen sollte, auf unsicherer Grundlage. Denn gegen das

Vordringen Burgunds gegen den Oberrhein, das schon zu Anfang des Jahrhunderts
Karls Großvater durch die Heirat der burgundischen Katharina mit Herzog
Leopold IV. geplant und eingeleitet hatte, verbanden sich die bedrohten Städte Basel,

Colmar, Schlettstadt und Straßburg und die Bischöfe von Basel und Straßburg zur

sogenannten «Niederen Vereinigung», so genannt im Gegensatz zum «Obern Bund»
der Eidgenossen. Der in seinen Hoffnungen durch Karl getäuschte Herzog Sigmund
näherte sich dieser Vereinigung, von deren städtischen Mitgliedern er allein die

Aufbringung der zur Lösung der Pfandschaft nötigen Summe erwarten konnte; er

trat notgedrungen auch in Verhandlungen mit den Eidgenossen ein, die, freilich erst
im Frühjahr 1474, unter französischer Vermittlung zur sogenannten «Ewigen
Richtung» zu Konstanz führte. Der Entwurf des Friedensinstrumentes wurde am 30. März

1474 festgesetzt; am folgenden Tage schon schlössen die Eidgenossen und die Städte

und Prälaten der Niederen Vereinigung ein Defensivbündnis auf 10 Jahre, am

4. April trat Herzog Sigmund dieser Vereinigung bei. So stand der burgundischen
Macht eine Koalition gegenüber, die die Lande vom Unterelsaß bis zu den Alpen
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umfaßte und die ihren deutschen Charakter gegenüber dem welschen Burgund scharf
betonte. Mittelbar schwenkte nun auch der bisher schroff schweizerfeindliche und

mit Karl über das Verlöbnis von dessen Tochter Maria mit dem Erzherzog
Maximilian in Unterhandlung stehende Kaiser Friedrich III. in die oberrheinisch-eidgenössische

Front ein. Denn Karl der Kühne hatte, um seine Stellung am Niederrhein zu

befestigen, in den Streit um den Kölner Erzbistumssitz eingegriffen und damit den

Kaiser mit einem Reichsheer, zu dem auch Basel sein Kontingent stellte, auf den

Plan gerufen und wurde, während er selbst die Stadt Neuß belagerte, von diesem

eingekreist, wobei allerdings beide Teile vor ernstlichen Zusammenstößen sich

zurückhielten. Es konnte übrigens als Zeichen der Annäherung des Kaisers an die

Verbündeten gelten, daß er schon im September 1473 Basel mit seinem Besuch

beehrt und dort freundlich sogar mit den eidgenössischen Boten verkehrt hatte.

Inzwischen hatten die Städte die mit der Zeit auf 80000 Gulden angewachsene

Ablösungssumme 1 zusammengelegt und am 6. April 1474 in Basel hinterlegt, unter
gleichzeitiger Kündigung des Pfandvertrages durch Herzog Sigmund. Unnötig zu

sagen, daß Karl die Kündigung ignorierte und die Pfandsumme in Basel liegen ließ.

Im Frühjahr 1474 standen sich die Parteien in einer Art von kaltem Krieg gegenüber.

Da löste der Aufstand gegen den burgundischen Landvogt Peter von Hagenbach
die aktiven Feindseligkeiten aus.

Die Einführung der straffen, zentralistischen und vexatorischen burgundischen
Verwaltung in den Pfandlanden war an sich und sofort auf den zunächst ohnmächtigen

Widerstand des elsässischen Adels als österreichische Lehensträger und der

Städte und auf die dumpfe Erbitterung der Bauern gestoßen. Schikanen gegenüber
den Nachbarn, die Rechte, Zinse und Gefälle im Pfandgebiete besaßen und auf den

feilen Kauf mit dieser ihrer Korn- und Weinkammer angewiesen waren, kamen

hinzu; die Bischöfe von Straßburg und Basel und die Städte Basel und Mülhausen
bekamen sie in erster Linie zu spüren. Dazu war der Mann, den Herzog Karl als

seinen Landvogt in den Pfandlanden einsetzte, die denkbar ungeeignetste Persönlichkeit,

um das neue Regiment den Untertanen und den Nachbarn annehmbar zu machen.

Hagenbach, ein sundgauischer Ritter, in burgundischen Diensten durch militärische

Tüchtigkeit emporgekommen, war ein Feind der Städte und im Verkehr mit diesen

von anmaßendem Auftreten, das typische Beispiel des kleinen, zu einem Amt mit
diskretionärer Gewalt aufgestiegenen Mannes. Dabei hart, roh und ausschweifend.

Am Ostermontag des Jahres 1474 (11. April) entlud sich die aufgestaute Erbitterung

in einem Aufstande der Bürger von Breisach; Hagenbach wurde gefangen

gesetzt und einen Monat später durch ein aus Vertretern der Niederen Vereinigung

zusammengesetztes Gericht zum Tode verurteilt und hingerichtet. Mit seinem Sturz

brach die burgundische Macht am Oberrhein zusammen; die österreichischen
Vorlande und damit auch der strategisch wichtige Sundgau konnten von Herzog Sigmund
rasch und kampflos zu Handen genommen werden.

Herzog Karl, der noch im vorangegangenen Winter im Elsaß geweilt und Hagenbachs

Regiment durch seine Autorität gedeckt hatte, war, wie wir gesehen haben,
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vor Neuß zurückgehalten und deshalb nicht in der Lage, den nun entbrennenden

Rachekrieg gegen die Verbündeten persönlich zu führen; er mußte dies seinen

Feldhauptleuten überlassen. So standen sich die burgundischen Truppen und diejenigen
der Niederen Vereinigung (unter denen die Österreicher das wenigste leisteten) an
der Westgrenze des Sundgaus gegenüber, an der Burgundischen Pforte, die seit den

Tagen Cäsars und Ariovists ein Schauplatz der Auseinandersetzung zwischen der

lateinisch-romanischen und der germanischen Welt gewesen ist. Die Burgunder hielten

Blamont und Héricourt besetzt, die Verbündeten Delle, Belfort und Florimont.
Am 22. April 1474 erließ Basel seine Kriegserklärung an Burgund, die übrigen
Mitglieder der Niederen Vereinigung folgten. Bis in den Herbst hinein wurde ein Kleinkrieg

in der üblichen Weise durch Verwüstung des flachen Landes geführt; an die

Städte wagten sich die Burgunder nicht heran, und vor anrückenden Truppen der

Vereinigung wichen sie zurück. Um die Städte und Schlösser der Grenzlinie herum

- das württembergische Montbéliard war am 1. Oktober der Niederen Vereinigung
beigetreten - spielten sich Scharmützel ab. Das wurde anders, als am 25.Oktober
auch die Eidgenossen, nunmehr im Bündnis mit König Ludwig XI. von Frankreich
stehend, den Krieg an Herzog Karl erklärten. Nun brachen sie und ihre Verbündeten

von der Niederen Vereinigung los. In drei Kolonnen, die Berner über Pruntrut, die

übrigen Eidgenossen, die Basler und die Österreicher längs der Nordseite des Juras
und die Truppen der elsässischen Städte über Mülhausen, rückten die Verbündeten

vor Héricourt, das nach zehntägiger Belagerung kapitulierte. Aber der Erfolg wurde
nicht ausgenützt. Die Eidgenossen zogen ab, als der vertraglich zugesicherte
französische Angriff gegen Burgund ausblieb und wandten sich gegen das mit Karl
verbündete Savoyen; ohne ihre und Frankreichs Unterstützung aber war an einen Vorstoß

gegen Besançon und Dijon, wie ihn die Niedere Vereinigung vorschlug, ein zu

großes Wagnis. Wieder wurde der Krieg zum Kleinkrieg, aber die Notwendigkeit,
genügende Besatzungen in den Gtenzschlössern und -Städten zu halten, lastete schwer

auf den Verbündeten, von denen Basel die schwerste Bürde des Krieges trug. Und
doch vermochten die Garnisonen das offene Land nicht zu schirmen.

Daß das kommende Jahr ernstliche Gefahr und noch größere Ansprüche an Wehrkraft

und Finanzen bringen würde, fühlte man auch in Basel, und hier wohl
deutlicher als anderswo, aber wann und wo die Entscheidung fallen würde, war
unbekannt. Es war eine Zeit hoher Spannung und drückender Unsicherheit, dieses Jahresende

1474.
Aus dieser Skizzierung der Lage dürfte die Bedeutung Basels klar geworden sein.

Basel war das Bindeglied zwischen der Niederen Vereinigung und den Eidgenossen;
durch Basel liefen die Fäden des politischen Gewebes durch Gesandtschaften und
Briefwechsel; es war ein wichtiger Treffpunkt für politische Gespräche, und durch
seine Tore zogen, nach Ausbruch der Feindseligkeiten, eidgenössische und österreichische

Truppen. Und endlich war Basel der bedeutendste Bankplatz am Oberrhein,
mit dem unter den gegebenen Umständen mehr abseits gelegenen Straßburg
rivalisierend ; seine Wechsler nahmen Depositen von allen Seiten entgegen und bei Stadt
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und Bürgern lagen beträchtliche liquide Gelder. An all das werden wir uns bei

einzelnen Phasen des Prozesses zu erinnern haben.

Gerade in jenen Tagen der Jahreswende 1474 auf 1475 nun trug der Münsterkaplan

und kaiserliche und, seit 1460, Universitätsnotar Hans Knebel2 in Basel in
sein in lateinischer Sprache geführtes Tagebuch, dem er die Kunde von Ereignissen,

von den großen Staatsaktionen und Schlachten bis auf den Verkauf von Kochtöpfen
und den Tod seines Hündleins anvertraute, die Notiz ein, die wir in deutscher

Übersetzung wiedergeben :

«Im Jahre des Herrn 1475, am letzten Tag des Dezember (nach der mit
Weihnachten beginnenden Jahresrechnung 31. Dezember 1474) wurden drei Basler

Bürger verhaftet und ins Gefängnis gelegt, nämlich der Münzmeister der Stadt, ferner

Johann (richtig : Balthasar) Hütschi, der Wechsler, und Johannes Ber, der Geschäftsführer

des Johann Zschekkapürlin. Johann Zschekkapürlin aber mit zwei Söhnen
sowie Johann Irmi und Ulrich zum Lufft mußten schwören, sich und ihr Gut nicht
aus der Stadt Basel zu entfernen; Mathis Grünenzwig, der Stadtwechsler, floh heimlich;

all sein Vermögen wurde durch den Rat von Basel beschlagnahmt und mit
Arrest belegt. Und es ging das Gerücht, daß zu ihrem Geschäftseinkommen (sub sua

merce) die Basler Münze in Gold und Silber gehörte, auch die Silbermünze zu
Solothurn und Bern, und daß sie die Münze verschlechterten. Man sagte (auch), daß sie

für viele tausend Gulden Kreuzer gekauft hätten, die fünf Pfennig Basler Währung
wert sein sollten, sodaß sie bei deren Ankauf einen Gewinn von 18 000 Gulden
erzielten, indem sie diese (Kreuzer) da und dort um Waren gaben, sie aber selbst

(als Zahlung) ablehnten und ihre Annahme verweigerten. Mit diesem Geld kauften
sie alles Gold, das damals in der Stadt (in patria) war, alle Baumwolle, die sie um
22 Gulden den Zentner verkauften, alle Wolle in der ganzen Stadt und in Lothringen,
alles Leder, sodaß es ein unglaubliches Geschrei gab. Alle Ochsen- und Kuhhäute
(kauften sie), allen Talg, sodaß davon nichts mehr käuflich war, es sei denn bei ihnen
und bei ihren Teilhabern.» - Und wenige Tage später kommt Knebel auf die Sache

zurück : «Zu jener Zeit wurden viele reiche Basler Bürger der Falschmünzerei bezichtigt,

die sie unter dem Namen und Zeichen der Stadt Basel betrieben hatten, nämlich
Balthasar Hütschi, der Wechsler, und ein anderer, der Münzmeister, und es war eine

große Klage gegen sie. Balthasar nämlich als Alchemist wußte ein Scheidewasser

herzustellen, und wenn er hundert Gulden darin einlegte während eines Tages und einer

Nacht, so erzielte er einen Gewinn von fünf Gulden, und so verminderten sie alle
Gulden an Gewicht. Der andere aber, der Münzmeister, verringerte das Gewicht auch

der von ihm geschlagenen Vierer, sodaß drei davon, die einen Schilling hätten gelten
sollen, kaum zehn Pfenninge wert waren. Die übrigen waren Teilhaber der Münze
(consortes monete) nämlich Johann Zschekkenpürlin mit seinen zwei Söhnen, Hans

Ber, der übrigens wegen dieser Sache auch gefangen gesetzt, aber gegen eine große
Kaution wieder entlassen wurde, Hans Irmi und Ulrich zum Lufft, (und) Ludwig
Gloggengießer. Diese alle leisteten Kaution und schwuren, sich und ihr Hab und Gut
nicht aus der Stadt Basel entfernen zu wollen. Mathias Eberler, genannt Grünenzwig
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aber floh heimlich und hielt sich in Röteln (unmittelbar jenseits der Grenze, auf dem

Gebiet der markgräflich badischen Seitenlinie) auf, indem er viele Gulden mit sich

nahm. Durch diese Flucht machte er sich verdächtig ; er schützte zwar eine begründete
Furcht (vor Verhaftung) vor, die einen (in der Stadt) verbleibenden Mann treffen
könne, nachdem er gesehen hatte, wie jene andern verhaftet und zu dem Eide (des

Verbleibens in der Stadt) gezwungen worden waren; er wolle lieber aus der Stadt

weichen als das Urteil dort erwarten, er glaube auch mit der Stadt besser ins Reine zu

kommen von auswärtigem Gebiete aus als in seinem Hause (zu Basel).»

Soweit das Tagebuch Knebels. Es gibt die gleich nach der Entdeckung der

Unregelmäßigkeiten bei der Münze und im Wechselgeschäft in Basel umlaufenden
Gerüchte wieder. Wir werden später sehen, inwieweit sie den wirklichen Sachverhalt
trafen und wo sie darüber hinausgingen oder dahinter zurückblieben. Es mag
auffallen, daß Knebel auf den zu Anfang des Jahres 1475 eingeleiteten Prozeß nicht
mehr zurückkommt; wahrscheinlich interessierte ihn der weitere Verlauf, gemessen
an den wichtigen Ereignissen des Burgunderkrieges, nicht mehr.

Machen wir nun zunächst die Bekanntschaft mit den in Knebels Bericht genannten
Personen.

Balthasar Hütschi3, zum Unterschied von seinem gleichnamigen Sohn4 der Ältere

genannt, war Goldschmied, Siegelstecher und Wechsler, 1463—1466 Zunftmeister zu
Hausgenossen zu Basel, 1469-1473 Ratsherr. 1471 kaufte er, da Mehrzünftigkeit
damals zugelassen war, auch die Zunft zum Schlüssel, war zwischen 1463 und 1473
mehrmals Siebener, d. h. Mitglied des Finanzkollegiums, tun 1474 zusammen mit
Mathis Eberler Inhaber der «städtischen» Wechselbank, des cambium civitatis5,
daneben wahrscheinlich seit 1468 der vom Rat zu Basel bestellte Wardein der dortigen
Reichs- oder Guldenmünze, über die dieser ein Aufsichtsrecht ausübte. Laut den

Jahrrechnungen von 1467/68, 1469/70, 1470/71 und 1474/75 wurde er vom Rat
zu Münzproben beigezogen und dafür honoriert; 1470/71 lieferte er «gewychte und
anders von Frankfurt», die er von der dortigen Reichsmünzstätte bezogen haben
wird. 1470—1472 war er einer der Ratsherren, die im Auftrag der Stadt die
Zahlungen von je 6000 Gulden in Empfang nahmen, mit denen Herzog Karl von
Burgund die zu Gunsten Basels auf der Herrschaft Rheinfelden lastende Verschreibung
ablöste. 1473 richtete ihm der Rat anläßlich des Besuchs Kaiser Friedrichs III. in
Basel, am 9. September, nebst zwei andern eine Vergütung von 20 Gulden aus,
vielleicht für die Wechselgeschäfte zur Bereitstellung der dem Kaiser geschenkten
1000 Gulden6. 1475 versteuerte er ein Vermögen von 2000 Gulden. Daß er
vermöglich war, geht auch daraus hervor, daß er (nach der allerdings aus dem Anfang
des 17. Jahrhunderts stammenden Chronik des Mülhausers Jakob Henric-Petri)
neben Eberler, Zschekkenbürlin und Oberstzunftmeister Heinrich Rieher zu den
Basler Bürgern gehörte, die 1474 der von dem burgundischen Landvogt Peter von
Hagenbach bedrängten Stadt Mülhausen «ein sehr großes guet von etlich tausent
Gulden ausstehender zinssen durchgestrichen» haben7. Er wohnte im Hause zum
Rebstock (ehemals Sporengasse 13) und war somit Nachbar nicht nur der Goldenen
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Münze, sondern auch seines Associés am Stadtwechsel und Mitbeschuldigten Mathis
Eberler zum Agtstein und dessen Brüder Hans und Lienhard Eberler zum Gold.
Wahrscheinlich stammte er aus Memmingen, denn 1464 wird ein Meister Hans
Hütschi von Memmingen genannt, wohl ein Verwandter des Balthasar, als
Goldschmied zu Basel und Lieferant eines Siegels für den Rat zu Solothurn8. Auf Balthasar
Hütschis Tätigkeit nach dem Prozeß werden wir zurückkommen. Jedenfalls ist
festzuhalten, daß er eine gewichtige und bis 1474 unangefochtene Persönlichkeit im
Staats- und besonders im Finanzwesen Basels war und ausgezeichnete Kenntnisse
in der Prüfung von Edelmetallen besaß; alchimista, d.h. Chemiker (in metallurgischer

Richtung) nennt ihn ja auch Knebel, Kenntnisse, die er freilich schmählich
mißbraucht hat.

Der zweite, von Knebel auffallenderweise nicht mit Namen genannte Beteiligte
an dem Münzskandal ist der Münzmeister Ludwig Gesell9. Warum Knebel seinen

Namen nicht nennt, den er doch ebenso gut kennen mußte, wie denjenigen Hütschis,
muß auffallen. Wollte Knebel ihn selbst in seinen nicht für die Öffentlichkeit
bestimmten Aufzeichnungen schonen, weil er wußte, daß Gesell einflußreiche Gönner
hatte? Aber das traf auch auf Hütschi zu. Oder spielten private Beziehungen mit; war
Gesell vielleicht ein Gläubiger Knebels? Wir wissen das nicht.

Ludwig Gesell stammte aus Freiburg im Breisgau; er mag in den 1430er Jahren
geboren sein. Er begegnet uns zum ersten Male 1455 in Zürich, wo er, ohne
Steuerveranlagung und offenbar noch ledig, als «Ludwig müntzmeister» im Haus zum
Narren (Rindermarkt 5) wohnt. Wenn die Angabe bei Ochs III 547 stimmt (das
Basler Urkundenbuch enthält den Bestallungsbrief nicht), wäre er 1459 auf sechs

Jahre an Stelle des kurz zuvor verstorbenen Peter Gatz als Münzmeister der
Reichsmünzstätte in Basel durch den damaligen Pfandinhaber Philipp von Weinsberg
verpflichtet worden. Jedenfalls aber hat er dieses Amt von Zürich aus verwaltet, denn

am 29. März (Samstag vor dem Sonntag Judica) 1460 wird er dort gegen Bezahlung
von 3 Gulden als Bürger angenommen; er wohnt, nunmehr mit seiner Frau, im
Hause zum Fliegenden Fisch (Untere Zäune 7) und steuert erstmals den geringen
Betrag von 3 ß 3 d. In diesem Jahre ist er als Münzmeister in Zürich tätig, denn am
21. März entscheidet der dortige Rat in einem Streitfall zwischen Gesell und seinem

Mitmünzmeister Hans Engelhart über eine von Gesell behauptete Zurückhaltung
eines ihm gehörenden Teiles einer Silberlieferung aus Enns in Oberösterreich, daß

kein Teil dem andern etwas schuldig sein solle. Am 20. September 1462 erscheint

vor dem Schultheißengericht zu Basel der «obentürer» (Händler in Bijouteriewaren)
Hentzman Glaser von Basel als «testis productus et juratus ad instanciam Ludovici
Gesellen, monetarii Thuricensis» wegen einer Forderung Gesells aus einem (zweiten?)

gemeinsam mit Hans Engelhart getätigten Silberhandel. Gegen Ende des

Jahres 1462 arbeitet Gesell wieder in Basel, und zwar an der städtischen Münze; er
wird am 29. Oktober ^62 vom Rat angestellt, um «zweylinge von Rappen, die

man nempt vierer» zu münzen; die Abrede sollte bis auf Widerruf durch den Rat,
d.h. bis zur Erledigung des Auftrages dauern. Gesell hat aber auch in diesem Fall
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sein Domizil in Zürich behalten ; er ist durch seine Tätigkeit hier und in Basel, wohl
hauptsächlich durch die Silbergeschäfte, wohlhabend geworden, denn 1463 steuern

er und seine Frau in Zürich 2 &, ein Betrag, der sich von 1467 an auf 5 S erhöht.

Im ersten Halbjahr 1464 meldet Johannes Asper in Gassen zu Zürich beim Rat
daselbst eine Forderung von 130 fl. 15 ß an «Ludwig müntzmeister» an. In der Folge
ist Gesell von Zürich weggezogen; in den dortigen Steuerregistern von 1467 bis

1470 erscheint er im Steuerbezirk zur Linden, wo die Ausbürger eingeteilt waren,
als «Ludwig Xell, müntzmeister zu Basel» und ähnlich. Tatsächlich ist er 1468

(wieder?) in den Dienst Philipps von Weinsberg getreten. Dieser hatte am 21. März
1468, zusammen mit seinen Geschwistern, die Rechte an der Pfandschaft der
Reichsmünzstätte in Basel zur teilweisen Abtragung der von seinem Vater Konrad gegen
die Stadt Basel kontrahierten Schuld dieser die Münzpolizei über die Reichsmünzstätte

auf sechs Jahre überlassen, und zwar soll die Stadt den Wardein bestellen und
dieser soll lediglich ihren Anweisungen folgen; der Münzmeister aber, dessen Wahl
sich Philipp vorbehalten hatte, wird dem Wardein und damit indirekt der Stadt
Basel unterstellt. Als Wardein ernannte die Stadt, wie früher erwähnt, den Wechsler
Balthasar Hütschi, als Münzmeister aber amtete bereits, wie Philipp dem Rat
mitteilte, ebenfalls auf sechs Jahre, Ludwig Gesell. Die veränderte münzpolizeiliche
Stellung der Guldenmünze drückt sich darin aus, daß nunmehr der Wardein und als
dessen Wahlbehörde der Rat zu Basel für die Güte der Goldgulden einzustehen hat ;

der Münzmeister soll «unverbunden», d. h. nicht verantwortlich sein für die von dem
Wardein geprüften Gepräge und soll «solche gemonzt gelt alsdann ausgehen lassen

als monzenrecht ist». Gesell empfängt die nötigen Weisungen Philipps über Schrot
und Korn entweder direkt über den Basler Rat (4. Dezember 1469) oder über den

dem Rat verantwortlichen Wardein (23.Oktober 1472). Am 16.Dezember 1472
schließt der Rat mit ihm einen neuen Vertrag auf ein Jahr über die Prägung von
Zweilingen und Rappen ; während dieser Zeit dient er also zwei Herren, dem Weins-
berger und der Stadt Basel, und der Rat zeigt sich als genauer Dienstherr, der gleich
im Bestellungsbrief die flüchtige Ausprägung von Münzen einer früheren Emission

rügt: «und die obgeschtiben münze sol ouch glich geschroten und darzu flisz und
ernst gebrucht werden, das sy schmydig und nit als unglich gemacht werden, als vor
bescheen ist». Auch nach seiner Übersiedelung nach Basel und, wie wir sehen werden,

lange über die Zeit seines Prozesses hinaus ist Gesell nicht Bürger zu Basel geworden
und hat sein Burgrecht zu Zürich nicht aufgegeben.

In jener Zeit - belegt ist dies für 1469 - arbeitete Gesell auch für Solothurn,
dessen Rat ihn für vier Jahre verpflichtete. Nach Knebels Angabe hätte er auch als

Teilhaber des Zschekkenbürlin-Eberler-Hütschi'schen Konsortiums schon damals für
Bern gemünzt; bezeugt ist dies aber erst viel später, für die Jahre 1494-149610. Für
Beziehungen Gesells zu Solothurn spricht deutlich die Fürbitte, die für ihn durch
den dortigen Stadtschreiber und den «Hauptmann», womit wohl der Venner
gemeint ist, im Prozeß namens der Stadt Solothurn vor dem Rat zu Basel vorgebracht
wurde. Von einer Einzel-Interzession Berns berichten die Akten nichts.
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Über Gesells Familienverhältnisse11 wissen wir wenig. Seine Frau heißt Verena;
ihren Geschlechtsnamen kennen wir nicht; daß er sie um 1460 in Zürich geheiratet
hat, haben wir erwähnt. Eine Tochter heiratet einen Hans Graf, Bürger zu Basel, der

1503 städtischer Salzmeister wird. Ein Hans Gesell, Pflegelmacher (Hutmacher), der

1470 Zünfter zu Safran in Basel wird, kann angesichts seiner offensichtlich eher

ärmlichen Verhältnisse kaum ein Sohn des Münzmeisters sein.

Auch über Ludwig Gesells Schicksale nach dem Prozeß wird später zu sprechen
sein.

Wir wenden uns nun den beschuldigten oder verdächtigten Großkaufleuten und
Bankiers zu12. Sie alle hatten, wie Knebel berichtet, den Eid zu leisten, sich und ihr
Vermögen nicht aus der Stadt zu entfernen.

Der bedeutendste unter ihnen ist Hans Zschekkenbürlin13 aus der um die Mitte des

13. Jahrhunderts in Basel eingewanderten lombardischen Wechslerfamilie Ceccopieri.
Er war Zünfter zu Saffran vor 1432, zum Schlüssel 1433, Sechser, Ratsherr und
1454-1469 Zunftmeister zu Saffran, 1469-1474 Oberstzunftmeister, welches Amt
er infolge des Münzprozesses niederlegte. 1477 ist er gestorben. Er ist das Haupt des

Konsortiums, das Geldgeschäfte, die Ausbeute von Silbergruben und den Silberhandel

betrieb. — Seine ebenfalls verdächtigten Söhne Hans der Jüngere und Ludwig
treten weniger hervor. Beide sind Teilhaber des Konsortiums; Ludwig ist Spezierer
und Tuchherr, 1478 des Rats und Mitglied des Schultheißengerichtes und in diesem

Jahre an dem sogenannten Bisinger Handel, der Befreiung eines zum Tod verurteilten

Diebes aus angesehener Straßburger Familie beteiligt. Den drei Zschekkenbürlin
konnte eine Schuld in dem Münzhandel nicht nachgewiesen werden; sie wurden
ihres Eides entlassen, der Vater am 20. Januar 1475, die Söhne wohl ungefähr zu

gleicher Zeit.
Für den Seniorchef der Zschekkenbürlinschen Gesellschaft mußte zunächst der

Geschäftsführer oder Faktor herhalten. Es war dies Hans Bär14 aus Elsaßzabern,

Zünfter zu Safran 1465 und zum Schlüssel 1471, Bürger zu Basel 1468, der es durch
seine Teilhaberschaft an der genannten Gesellschaft und durch Getreidespekulationen
auf eigene Rechnung zu einem versteuerten Vermögen (1475) von 3150 Gulden

gebracht hatte. Er wurde verhaftet, aber bald mangels Beweises wieder in Freiheit

gesetzt.
Die drei Brüder Eberler15 Hans, Mathis und Lienhart waren in unterschiedlichem

Grade durch den Skandal belastet. Sie hatten, wie die andern in Untersuchung
gezogenen Herren, zu schwören «by der stat ze bliben», doch wurde Hans, der seine

Unschuld beweisen konnte, am 20. Januar 1475 seines Eides entlassen, allerdings
«mit solchem geding und furwortten» (Vorbehalt), daß er seinen Brüdern, dem
entwichenen Mathis und dem in der Stadt verbliebenen, aber mit dem Rat auf gespanntem

Fuße stehenden Lienhart, weder Hilfe noch Rat noch Beistand gegen diesen

gewähren solle. Er hatte später noch für die rückständige Steuer des Lienhart
gutzustehen, als dieser sich nach dem Prozeß, wie Mathis, aus der Stadt entfernte. Ob und

wann Lienhart seines Eides entlassen wurde, steht nicht fest; eine Beteiligung an den
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Unregelmäßigkeiten bei der Münze oder bei der Wechselbank seines Bruders Mathis
konnte man ihm anscheinend nicht nachweisen.

Schwerer belastet war Mathis Eberler als Teilhaber an Hütschis Bank. Er entzog
sich, wie Knebel berichtet, der Verhaftung durch sofortige Flucht in die Herrschaft
Röteln, vielleicht zu seinem gleichnamigen Vetter, dem Besitzer des unmittelbar
jenseits der Grenze gelegenen Schlosses Hiltalingen, später zog er nach Freiburg i. Br.
weiter. Wir werden ihm bei der Darstellung des Prozesses wieder begegnen.

Den in Untersuchung gezogenen Ratsherren Hans Irmyu, Ulrich zum Lufft'11 und
Andreas Bischoff18 konnte eine Schuld nicht nachgewiesen werden; sie wurden
wahrscheinlich Ende Januar 1475 ihres Eides enthoben. Hans Irmy stammte aus altem
Basler Kaufmannsgeschlecht, war Zünfter zu Safran, Geschäftsfreund des Hauses
Medici in Florenz und der Sforza in Mailand und öfters mit diplomatischen Missionen

im Dienste Basels betraut. Im Frühjahr 1474 war er als Offizialanwalt des auf
den Tod angeklagten Landvogtes Peter von Hagenbach bestellt worden. Wenige
Monate nach dem Münzprozeß wurde er mit der Einteilung der Steuerbezirke in
Basel beauftragt und zum Steuerherr der Martinsgemeinde ernannt, was deutlich für
seine Integrität spricht. Auf Ulrich zum Lufft war ein Verdacht wohl nur deshalb

gefallen, weil er durch seine Gattin Anna Magdalena ein Schwager des Mathis
Eberler war, und Andreas Bischoff finden wir drei Jahre nach dem Prozeß in einer
besonderen Vertrauensstellung als einen der Taxatoren bei der Verteilung der

Burgunderbeute.

Ludwig Gloggengießer™, der nach Knebels Tagebuch ebenfalls zur Leistung des

Nichtveränderungseides soll verhalten worden sein, erscheint nicht in den Gerichtsakten.

Es ist auch ganz unglaublich, daß er irgendwie mit einer Gruppe zusammengespannt

hat, der der Wardein Hütschi angehörte, denn noch waren zur Zeit des

Prozesses keine drei Jahre vergangen, daß er, Ludwig Gloggengießer alias Peiger,
Hans des Gloggengießers Sohn und Schwager des Mathias Eberler und Zünfter zu

Hausgenossen mit Leistung vor den Kreuzen auf ein Jahr, d. h. mit Verbannung aus
der Stadt bestraft wurde, wegen Beschimpfung Hütschis, des Ratsherrn seiner Zunft.
Es mußte für ihn eine große Genugtuung bedeuten, daß er noch im Jahre des

Prozesses zum Meister seiner Zunft gewählt wurde.

Dagegen ergab sich im Laufe der Verhöre die Notwendigkeit, auch dem «Ströwlin
dem köuffler» (Aufkäufer, Grempler) den besagten Eid aufzuerlegen, «von der
uffkoufften müntz wegen, und by dem selben eyd ze helen, was mit im gerett ist oder
noch gerett werden möcht, und er von beden reten im hoflin gehott hatte». Offenbar
war er weder Angeklagter noch Verdächtigter, sondern ein Zeuge, der etwas erfahren
hatte oder erfahren konnte, was nicht in die Öffentlichkeit kommen sollte, und den

man in Reichweite behalten wollte, falls er unbequem werden sollte20.

Wichtigere Zeugen als dieser Kauf1er waren der Silberhändler und 1474 alter
(d. h. dem «alten Rat» angehöriger) Zunftmeister zu Hausgenossen Jacob Walten-
heim und Heinrich von Brunn, Gewandmann und neuer Ratsherr zum Schlüssel21.

Waltenheim hatte durch seine Anzeige über minderwertige, von Hütschi ihm an
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